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32
ratb (unb ©tänberatb) gelangen lammt ben ©rgeb=
niffen ber auf ben »erfdiebenen 2ßaffenpläfcen neu
anzuftettenben Veobadtungcn über beit 3nbalt beS

©ntwurfS fowobl, als ber KommifftonSvorl'dläge.

Semzufolge glaubt bie Kominiffton in Ueberein=

ftimmung mit bem eibgen. Wtlitärbepartement 3bnen
Sit folgenbe ©d)!ußnat)mc vorfeblagen gu fotten:

©inftweilen auf ben ©egenftanb nidt eingutreten,
unb bie Vcratbting barüber bis zur orbentlicben ©i=
fcung int 3uli z» vertagen, mit ber ©inlabung an
ben VunbeSratb, bie proviforifde Anwenbung beS ©nt=
WttrfS eineS Reglements über ben innern Sienft bei
ben eibgen. Wilitärfurfen, weide noch vor ber Vun=
beSverfammlung ftattftnben werben, aud) ferner an=
Zitwenben.

Vern, ben 12. 3anuar 1863.

gür bie Kommiffton beS RationalratbS:

VontemS.

Rationalratb. Vern, 19. 3an. 3m Ratio*
nalratb faut beute bie wichtige grage einer neuen

AuSrüftung ber Sßferbe beS VttnbeSbeereS zur Ve=

baublung. Herr Oberft Vernolb war Verfdterftat*
ter unb grünbete feinen Rapport auf bie Votfdaft
beS VunbeSratbeS.

Sie Kommiffton beantragt entgegen bem Vorfcblag
beS VunbeSratbeS Veibcbattung beS WantelfadeS unb

neue Verfucbe mit ber Sßadtafde (saecoches). Sie
^>fp. Vogel unb ©tämpfli fpreden für Veibebaltung
beS WantelfadeS unb gegen neue Verfude. Vogel
bemerft, biefe $atftafd)en feien »on Algier zu unS

herüber gefommen; bort mögen fte paffenb fein zum
©inpaden ber leichten Vefteibung, wie Swildbofen
u. bgl.; allein für unfere förmliden Kleiber^ unb

^u^magagine ber Reiter fei ber Wantelfad vortbeit=
bafter als bie Sßatftafden, weide, wenn fcbledt ge=

padt, baS Sßferb nod) mehr belaften als ber Wan=
tetfad unb beim Wanöver hinberlich feien. Herr
©tämpfli äußert entgegen bem Vorfdtag beS Vun=
beSratbcS auf ©infübrung ber ^ßadtafden feine pcr=

fönlide Anftdt zu ©unften beS WantelfadeS unb

gegen ©infübrung einer Retterung, weide noeb nidt
hinlänglich erprobt fei. Sie Haupttenbenz ber neuen
Wilitärreformen feien Vereinfadung beS ©ewidteS,
beS UnterhaltenS unb ber Koften ber Vewaffnung
unb AuSrüftung unb baS fönne aud) beim Wantel=
fad nod erreicht werben.

Vei ber Abftimmung wirb ber Antrag ber Kom=

miffton auf neue Verfude mit ben ^adtafdeu ver=
worfen unb ber Wantelfad beibehalten. Veim Art.
2 ftettt Herr Oberft gogliarbi ben Antrag auf ©in=

führung beS RevoloerS, bleibt aber in Winberbeit;
ferner wirb nad bem Antrag ber KommifftonSmin=
berbeit unb auf bie Vefürwortung ber Herren Vogel
unb Karlen ber. bisherige Saum »on fdwarzen Selber

beibcbalten entgegen bem Antrag beS VunbeSra=
tbeS für brauneS Seber. AIS ©rünbe bagegen würbe

geltenb getnadt bie notbwenbige golge, baß beim

braunen Seber feine Uniformität möglich fei. Auf
ben Antrag beS Herrn Karlen wirb zum Art. 5 ein

britteS Semma aufgenommen, latttenb: ,/Sie Refru¬

ten follen nad ben Vorfdrtftcn biefeS ©efcfceS
ausgelüftet werben." Veim Art. 6 will Herr Karlen
bem Vunb nur ein Aufftd)tSred)t über bie Untformü
tat ber neuen Anfdaffttngen einräumen, bingegen
bie- Kantone nidt zwingen, bie Anfdaffitngen au
Sud) unb ©attelböde »om Vunb zu begieben. Sieg=
ler ift ebenfalls bagegen, wenn man ben ginger gebe,
fo werbe man fpäter bie ganze Hanb wollen; man würbe
bazu fommen, baß ber Vunb ein Wonopol fdaffte
für einzelne Sudfabrifen unb bie Konfurrenz befei=

tigte, fo baß bte Kantone unter Umftänben aud)
fd)led)te Süder gut begabten müßten. Ser Swang
in fotdjen Singen muffe gur Sentralifation führen.
Vonmatt ftebt nidt ein, wie man bier bie Kantonal=
fouoeränetät eine Rolle fpielen laffen will, ©ine
bloße Kontrolle gebe feine ©ewäbr, ba^ bie Arbeit
fotib unb fonform mit ben Wobetten ausgeführt wer=
ben. Ser Antrag beS Herrn Karten wirb mit gro=
ßer Webrbeit angenommen.

SaS ©efefc felber werben wir mittbeiten, nadbem
eS auS ber Vcratbung ber beiben Rätbe ber»orge=

gangen fein wirb.
(gortfefcung folgt.)

25ern. 5tteuefie6* Ser Rationalratb bat nach

gweitägiger Matte ftcb in ber Kaliberfrage mit 72

©timmen gegen 12 für baS 3ägergeWebr=KaIiber als

©inbeitSfaliber auSgefprocbeu. SOBir werben bie Se=

hatten in ber näd)ften Rummer auSfübrlid) mit=

tbeilen.

In der Kunstverlagshandlung von RudolfLang
in Basel ist soeben erschienen:

Costumes de FArmße federale
suisse.

Colorirt ä Fr. 10 per Blatt.
Schwarz ä « 6 „ „

Indem ich die verehrl. Herren Offiziere
insbesondere und den schweizerischen Militärstand
im Allgemeinen auf dieses sehr schön und cor-
rect ausgeführte Blatt aufmerksam mache,
verbleibe ich hochachtungsvollst

Eubolf fang.

«erlag tum g. A. SnxftyauS in Seipgtg.

Cfbrbnd) trer ©eaträfie.
Rad) bem gegenwärtigen Suftanbe ber SBiffenfcbaft

für gelbmeffer, WilitärS unb Arditeften bearbeitet

»on Dr. ^flcflk ^»euffl.
Wit ungefähr 500 in ben Seyt etngebrudten giguren in

Hotzfcfynitt.

8. ©eb 3 Sbtr. 20 Rgr.
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nuli <nnc Ständerath) gelangen sammt den Ergebnissen

dcr auf dcn vcrschicdcncn Waffenplätze,, neu
anzustellenden Beobachtungen über de» Inhalt des

Entwurfs fowohl, als dcr Kvminissionsvorschlägc.

Demzufolge glaubt dic Kommifsion iu
Uebereinstimmung mit dem eidgen. Militärdepartement Ihnen
Tit folgende Schlußnahme vorschlagen zn sollen:

Einstweilen anf dcn Gegenstand nicht einzutreten,
und die Berathung darüber bis zur ordentlichen
Sitzung im Juli zu vertage«, mit der Einladung an
den Buudcsratb, die provisorische Anwendung des

Entwurfs eines Reglements über dcn inncrn Dienst bei
dcn eidgen. Militärknrsen, welche noch vor der

Bundesversammlung stattfinden werden, auch ferner
anzuwenden.

Bern, den l2. Zannar 1863.

Für die Kommission des Nationalraths:
Bontems.

Nationalrath. Bern, 19. Jan. Im
Nationalrath kam heute die wichtige Frage einer neuen

Ausrüstung der Pferde des Buudesheeres zur Bc-
haudluug. Herr Oberst Bernold war Berichterstatter

und gründete seinen Rapport auf die Botschaft
des Bundesrathes.

Die Kommission beantragt entgegen dem Vorschlag
des Bundesrathes Beibehaltung des Mantelsackes und

neue Versuche mit der Packtasche (saoooobes). Die
HH. Vogel und Stämpfii sprechen für Beibehaltung
des Mantelsackcs und gegen neue Versuche. Vogel
bemerkt, diese Packtaschen seien von Algier zn uns
herüber gekommen; dort mögen sie passend sein zum
Einpacken der leichten Bekleidung, wie Zwilchhosen

u. dg!.; allein für unsere förmlichen Kleider- und

Putzmagazinr der Rciter fei der Mantelsack vortheilhafter

als die Packtaschen, welche, wenn schleckt

gepackt, das Pfcrd noch mehr belasten als der Man-
telsnck und beim Manöver hinderlich seien. Herr
Stämpfii äußert entgegen dem Vorschlag des

Bundesrathes auf Einführuug der Packtaschen seine

persönliche Ansicht zu Gunsten des Mantelsackes und

gegen Einführung einer Neuerung, welche noch nicht

hinlänglich erprobt fei. Die Haupttendcnz der neuen
Militärreformen feien Vereinfachung des Gewichtes,
des Unterhalteus und der Kosten der Bewaffnung
und Ausrüstung und das könne auch beim Mantelsack

noch erreicht werden.

Bei der Abstimmung wird der Antrag der
Kommission auf neue Versuche mit den Packtaschen
verworfen und der Mantelfack beibehalten. Beim Art.
2 stellt Herr Oberst Fogliardi den Antrag auf
Einführung des Revolvers, bleibt aber in Minderheit;
ferner wird nach dem Antrag der Kommissionsminderheit

und anf die Befürwortung der Herren Vogel
und Karlen der bisherige Zanm von schwarzen Leder

beibehalten entgegen dem Antrag des Bundesrathes

für braunes Leder. Als Gründe dagegen wurde

geltend gemacht die nothwendige Folge, daß beim

braunen Leder keine Uniformität möglich sei. Auf
deu Antrag des Herrn Karlen wird zum Art. 5 ein

drittes Lemma aufgenommen, lantend: „Die Rekrn¬

ten sollen nach den Vorschriften dieses Gesetzes
ausgerüstet werdeu." Beim Art. 6 will Herr Karlen
dem Vnnd nur eiu AufsichtSrccht über die Uniformität

der neuen Anschaffungen einräume,,, hiugegen
die- Kantonc nicht zwingen, die Anschaffungen au
Tuch und Sattclböcke vom Bund zu beziehen. Ziegler

ist ebenfalls dagegen, wenn man dcn Finger gebe,
so werde man fpäter die ganze Hand wollen; man würde
dazu kommen, daß der Bund ein Monopol schaffte

für einzelne Tuchfabriken und die Konkurrenz beseitigte,

so daß dte Kautone unter Umständen auch

schlechte Tücher gut bezahlen müßten. Der Zwang
in solchen Dingen müsse zur Zentralisation führen.
Vonmatt steht nicht ein, wie man hier die Kantonal-
souvcränetät eine Rolle spielen lassen will. Eine
bloße Kontrolle gebe keine Gewähr, daß die Arbeit
solid und konform mit den Modellen ausgeführt werden.

Der Antrag des Herrn Karlen wird mit großer

Mehrheit angenommen.
Das Gesetz selber werden wir mittheilen, nachdem

es aus der Berathung der beiden Rätbe hervorgegangen

sein wird.
(Fortsetzung folgt.)

Bern. NeuefteS. Der Nationalrath hat nach

zweitägiger Debatte sich in der Kaliberfrage mit 72

Stimmen gegen 12 für das Jägergewehr-Kaliber als

Einheitskaliber ausgesprochen. Wir werden die

Debatten in der nächsten Nummer ausführlich
mittheilen.

In àer XunstverlsSsbanàlung von IKuck«ILQ»i»s
in V»s«I ist soeben ersobieoen:

Oostumes àe I'^rmöe teckerale
suisse.

Colorii t à k>. 1V per ölatt.
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luàsm lek àie vsrebrl. Herren 0kti«iers ins-
besondere unà tien sokvvei^erisoden Nilitârstanà
im ^llASmeinen suk «liess« sebr sekön unà cor-
reet ausSstudrte Llstt aufmerksam maobe, ver-
bleibe ieb KoobaoKtunSsvollst

Rudolf Lang.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Lehrbuch der -Geodäsie.
Nach dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft

für Feldmesser, Militärs und Architekten hcarbeitet

von Di. Jacob Dsussi.
Mit ungefähr 500 in den Text eingedruckten Figuren in

Holzschnitt.
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